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Art. 1 Name und Sitz 

 
Unter dem Namen „Musikschule Zollikofen-Bremgarten Vereint“ besteht ein 
Verein im Sinne von Art. 60 ff des ZGB und dem Musikschulgesetz vom 8. Juni 
2011 (in der Folge „MSG“ genannt) mit Sitz in Zollikofen. 
 

 
Art. 2 Anerkennung und Zweck 
 

Die Musikschule Zollikofen Bremgarten (MSZB) wird so organisiert und geführt, 
dass sie die Anerkennung des Kantons erlangt (Art. 3 - 6 des MSG), um damit die 
Voraussetzung für die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen zu erfüllen. 

 
Der Verein bezweckt: 
 
1) den Betrieb einer Allgemeinen Musikschule, um Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen der Region Bremgarten/Zollikofen als Ergänzung zum 
Musikunterricht an den öffentlichen Schulen einen erweiterten und vertieften 
Musikunterricht zu vermitteln (MSG Art. 2). 
 

2) das Gewähren von Beiträgen an Projekte und Anschaffungen 
 

3) den Aufbau und die Pflege eines der Musikschule Zollikofen-Bremgarten 
verbundenen Netzwerks. 

 
4) die MSZB wird so organisiert und geführt, dass sie die Anerkennung des 

Kantons erlangt (Art. 3 - 6 des MSG), um damit die Voraussetzung für die 
Ausrichtung von Kantonsbeiträgen zu erfüllen. 
 

 
Art. 3 Mitgliedschaft 

 
Die MSZB kennt Einzel- und Kollektivmitgliedschaft.  
 
1) Einzelmitglied kann jede natürliche Person werden.  

 
2) Kollektivmitglied können juristische Personen, Personengesellschaften und 

Einzelfirmen werden. 
 

3) Die Mitgliedschaft ist grundsätzlich kostenlos. Die Leistungen der Mitglieder 
für den Verein bestehen aus freiwilligen finanziellen Zuwendungen oder 
ideellen Beiträgen. Die Mitglieder erhalten regelmässig das Mitteilungsblatt 
„Musolik“ der Musikschule. 
 

4) An der MSZB angestellte Personen können nicht Mitglied des Vereins sein. 
 

 
Art. 4 Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft 

 
1) Die Aufnahme in den Verein kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung 

erfolgen. 
 

2) Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung 
erfolgen. 
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Art. 5 Organe der MSZB 
 

Die Organe der MSZB sind: 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) die Schulleitung 
d) die Rechnungsrevisoren 

 
 
Art. 6 Die Mitgliederversammlung 

 
1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der MSZB.  
 
2) Die Mitgliederversammlung hat folgende Befugnisse: 
 

a)  Genehmigung der Betriebsrechnung und des Jahresberichtes der MSZB 
b)  Genehmigung der Vereinsrechnung 
c)  Dechargeerteilung an den Vorstand 
d)  Wahl des Präsidiums und der Vorstandsmitglieder 
e)  Beschluss über die Verwendung des Vereinsvermögens 
f)  Änderung der Statuten 
g)  Auflösung der MSZB 

 
3) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich nach Abschluss des 

Geschäftsjahres statt; sie wird mindestens vierzehn Tage zum Voraus unter 
Nennung der Traktanden einberufen. 
 

4) Ausserordentliche Mitgliederversammlungen können bei Vorliegen wichtiger 
Gründe durch Vorstandsbeschluss oder auf Verlangen eines Fünftels der 
Mitglieder einberufen werden. Die Einladung hat wie bei der ordentlichen 
Mitgliederversammlung zu erfolgen. 
 

5) Die Mitglieder fassen die Beschlüsse mit dem einfachen Mehr. Bei 
Stimmengleichheit fällt der/die Vorsitzende den Stichentscheid. 

 
6) Über die gefassten Beschlüsse ist ein Beschlussprotokoll abzufassen. 

 
 
Art. 7 Der Vorstand 

 
1) Der Vorstand setzt sich aus 5-7 Mitgliedern zusammen und wird jährlich an 

der Mitgliederversammlung gewählt: Präsidium und Beisitzende mit 
Stimmrecht. Der einfachen Gesellschaft aus den Einwohnergemeinden 
Zollikofen und Bremgarten steht es offen, eine Vertretung in den Vorstand zu 
delegieren. Die Schulleitung, die Schuladministration und 2 Lehrpersonen 
nehmen an den Vorstandsitzungen mit beratender Stimme teil. Sie haben ein 
Antragsrecht. Mit Ausnahme des Präsidiums konstituiert sich der Vorstand 
selbst. Es besteht keine Amtsdauerbeschränkung. 
Die Schulleitung, die Schuladministration und die Lehrpersonen begeben sich 
bei sie betreffenden Geschäften in den Ausstand. 
 

2) Der Vorstand hat folgende Befugnisse: 
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a) Der Vorstand gewährleistet die Umsetzung der Leistungsvereinbarung 

(LV) mit der einfachen Gesellschaft der Einwohnergemeinden Zollikofen 
und Bremgarten 

b) Einberufung der Mitgliederversammlung 
c) Anstellung der Schulleitung 
d) Genehmigung der Schulordnung 
e) Genehmigung des Pflichtenheftes der Schulleitung (Art. 8) 
f) Genehmigung des Pflichtenheftes Administration und Finanzen 
g) Festsetzung der Schulgelder 
h) Ausschluss von Mitgliedern 

 
3) Der Vorstand besammelt sich auf Einladung des Präsidiums vier Mal pro 

Kalenderjahr, oder so oft es die Geschäfte erfordern. Er ist beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Zirkularentscheide sind 
möglich. 

 
4) Der Vorstand verfügt über alle Kompetenzen, die nicht ausdrücklich einem 

anderen Organ vorbehalten sind.  
 
 
Art. 8 Die Schulleitung 
 

1) Die Schulleitung wird durch den Vorstand gewählt. 
 

2) Die Schulleitung führt die Musikschule nach den Vorgaben des Vorstandes 
und der kantonalen Musikschulgesetzgebung. 

 
 
Art. 9  Die Revisionsstelle 

 
 Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsrevisoren für eine Amtsdauer 

von vier Jahren; sie sind wiederwählbar und müssen nicht Mitglieder der MSZB 
sein. Sie prüfen jährlich einmal die Rechnung, Bücher und Belege. Der 
Prüfungsbefund ist in einem schriftlichen Bericht zuhanden der 
Mitgliederversammlung festzuhalten. Der Bericht ist den 
Trägerschaftsgemeinden abzuliefern. 
 

 
Art. 10 Finanzierung 

 
1) Die Kosten des Vereins werden gedeckt durch: 

- Spenden 
- Kollekte, von Musizierstunden und weiteren MSZB-Anlässen. 

 
2) Die Kosten des Schulbetriebes werden gedeckt durch: 

- die Schulgelder (Elternbeiträge). 
- Kantonsbeiträge und Gemeindebeiträge. 

 
3) Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 
 
 
 




